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PRÄAMBEL
Die Aufstellung des Bebauungsplanes "Ziegelgärten VI" Prichsenstadt erfolgt auf der Grundlage

- des Baugesetzbuch (BauGB) vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom
   20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722)

- der Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch
   Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548)

- der Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990  (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
   Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) und

- der Bayerischen Bauordnung (BayBO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-I), zuletzt
   geändert durch § 3 des Gesetzes vom 24.07.2015 (GVBl. S. 296)

ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN
1.0 Nutzungsschablone

A) Art der baulichen Nutzung

B) max. Zahl der Vollgeschosse, Dachform, Dachneigung

C) Grundflächenzahl GRZ

D) Geschossflächenzahl GFZ

E) Wandhöhe/Firsthöhe

F) Bauweise

2.0 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 1-11 BauNVO)
Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO

3.0 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)
Grundflächenzahl GRZ

Geschossflächenzahl GFZ

max. Anzahl der Vollgeschosse: II (E+D): Erdgeschoss und Dachgeschoss bei SD/WD/KWD 35°-52°
        II (E+I): Erdgeschoss und Obergeschoss bei WD/ZD 10°-30°
        II (E+I): Erdgeschoss und Obergeschoss bei PD 10°-20°

                     II (E+I): Erdgeschoss und Obergeschoss bei FD

4.0 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Offene Bauweise

Einzel- oder Doppelhaus

Baugrenze

5.0 Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Best. Erschliessung/Feldweg

Gepl. Wiesenweg

Best. Bahngleis

6.0 Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbe-
seitigung sowie für Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maß-
nahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Fläche für Versorgunganlagen; hier: gepl. Trafostation

7.0 Hauptversorgungs- und Hauptwasserleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)
Best. Mischwasserkanal

Best. Regenwasserkanal/Gepl. Regenwasserkanal

Best. Versorgungsleitung Wasser

Best. Gasleitung (Schutzzonenbereich beiderseits der Leitungsachse 1,0 m)

Best. Stromkabel unterirdisch/Best. Freileitung oberirdisch

Best. Telekomkabel

8.0 Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
Private Grün- und Freiflächen

Öffentliche Grünflächen

9.0 Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz
und die Regelung des Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Öffentlicher Entwässerungsgraben

Umgrenzung von Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des 
Wasserabflusses, Zweckbestimmung hier: Regenrückhalteteich

10.0 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) und Abs. 6 BauGB)

Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (§ 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts (§ 9 Abs. 6 BauGB)
hier: Biotop mit Nummer

Naturdenkmal (§ 9 Abs. 6 BauGB)

11.0 Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz
(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen (Bodendenkmal), die dem Denkmalschutz unterliegen

I
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D
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F

C

A

E
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0,35
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12.0 Sonstige Planzeichen
Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauungs freizuhalten sind, hier: Anbauverbotszone St 2420
(§ 9 Abs. 6 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)

HINWEISE ZU DEN ZEICHNERISCHEN FESTSETZUNGEN
Vorhandene Haupt- und Nebengebäude

Flurstücksnummer

Grenzsteine

Höhenschichtlinien (Meterlinien)

Vorhandene Flurgrenzen

Geplante Grundstsücksgrenzen

Parzellennummer

Bemaßung

VERBINDLICHE FESTSETZUNGEN
1.0 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1-11 BauNVO)

Als Art der baulichen Nutzung wird "Allgemeines Wohngebiet" (WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt.
Nicht zulässig sind Tankstellen (§ 4 Abs. 3 BauNVO).

2.0 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)
Anzahl der Vollgeschosse
max. 2 Vollgeschosse II (E+D): Erdgeschoss und Dachgeschoss bei SD/WD/KWD 35°-52°
max. 2 Vollgeschosse II (E+I): Erdgeschoss und Obergeschoss bei WD/ZD 10°-30°
max. 2 Vollgeschosse II (E+I): Erdgeschoss und Obergeschoss bei PD 10°-20°
max. 2 Vollgeschosse II (E+I): Erdgeschoss und Obergeschoss bei FD.

3.0 Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 18 BauNVO)
Höhenfestsetzungen (§ 18 BauNVO)
Die Fertigfußbodenhöhe im Erdgeschoss (OK EGFFBH) darf max. 50 cm über der öffentlichen Verkehrsfläche der Er- 
schließungsseite (Seite der Garagenzufahrt) betragen. Bezugspunkt ist dabei die Mitte der Grundstücksgrenze der Er-
schließungsseite.
Firsthöhe max. 10,0 m über OK EGFFBH
Wandhöhe traufseitig max. 6,50 m über OK EGFFBH

Als Wandhöhe gilt das Maß vom Bezugspunkt bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut.

4.0 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO)
Im Planteil ist die offene Bauweise gemäß § 22 BauNVO festgesetzt.

Als Bauform sind Einzel- oder Doppelhäuser zugelassen.

Die max. Anzahl von Wohneinheiten wird auf 2 WE je Einzelhaus festgesetzt.
Es ist nicht zulässig, eine einzelne Doppelhaushälfte zu errichten.

5.0 Nebenanlagen, Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
Garagen und Carports sind freistehend oder am Haus angebaut zugelassen.

Es wird empfohlen Garagen und Carports dem Hauptgebäude in Material, Farbe und Gestaltung anzugleichen.

Eine wasserundurchlässige Versiegelung von Garageneinfahrten, Hofflächen und sonstigen Flächen ist untersagt.

6.0 Führung von Versorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)
Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu führen.

7.0 Festsetzungen über die äußere Gestaltung baulicher Anlagen
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BayBO)

7.1 Es sind grundsätzlich keine grellen, fernwirkenden Farben zulässig, sondern nur sog. Erdfarben.
Es sind nur Putz- und Holzfassaden zulässig.

7.2 Dacheindeckung
Zulässig ist eine Dacheindeckung in roter, brauner, grauer oder schwarzer Farbgebung sowie extensiv begrünte Dächer.

Dacheindeckungen und Regenrinnen aus/mit Kupfer oder Zink sind bei Dachflächen ≥ 50 m² nur zugelassen, wenn diese
durch eine entsprechende Beschichtung gegen Verwitterung oder Auswaschungen geschützt sind, sodass das Niederschlags-
wasser nicht durch Metallrückstände belastet wird.

Anlagen zur Nutzung von Solarenergie (Photovoltaik, Solarthermie) sind auf den Dachflächen als eingebundene Anlagen (In-
dach- und Aufdachmodule bis zu einer Höhe von 15 cm), nicht jedoch in Ständerbauweise zulässig.

7.3 Dachaufbauten
Dachgauben sind nur bei Sattel-, Walm- und Krüppelwalmdächern (E+D) zulässig.
Zwerchgiebel sind zulässig.

7.4 Die Aufstellung und Aufhängung von Automaten aller Art ist nicht zugelassen.

8.0 Grünordnerische Maßnahmen und Flächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 und 25 BauGB)
Alle Pflanzungen auf öffentlichen und privaten Pflanzflächen sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Bei Verlust sind sie
gleichartig und -wertig zu ersetzen.

8.1 Private Grün- und Freiflächen sowie Pflanzgebote
Die nicht überbauten Flächen der Grundstücke (Grundstücksfreiflächen) sind, soweit sie nicht für Zuwege, Zufahrten und
Stellplätze benötigt werden, zu begrünen und gärtnerisch zu unterhalten. Bei Neuanpflanzungen ist möglichst standortge-
rechtes, autochthones Saat- und Pflanzgut zu verwenden.

Auf den privaten Grundstücksflächen sind je 200 m² unbebauter Fläche mindestens ein Laubbaum  in Hochstammqualität aus
Artenliste 1 oder alternativ zwei Obstgehölze der Artenliste 2 zu pflanzen (privates Einzelpflanzgebot). Die Gehölze sind
dauerhaft zu pflegen und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

Entlang der Grenzen zu öffentlichen Verkehrsflächen bzw. zur freien Landschaft sind Hecken und geschlossene Pflanzungen
aus Nadelgehölzen (z.B. Chamaecyparis, Thuja etc.) nicht zugelassen.

Zur optischen Eingrünung ist am südlichen und nordöstlichen Rand des Baugebietes auf den privaten Freiflächen ein mind.
3,0 m breiter Pflanzstreifen aus standortgerechten, autochthonen Sträuchern mit eingestreuten Heistergruppen anzulegen
(privates Flächenpflanzgebot). Um Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebes ausschließen zu können, sind entsprechende
Pflanzabstände zum Bahnbetriebsgelände einzuhalten. Dementsprechend darf die Eingrünung am nordöstlichen Rand eine
Wuchshöhe von 7,0 m nicht überschreiten. Dies ist durch Maßnahmen wie Rückschnitt ständig zu gewährleisten.

Fensterlose Teil- bzw. Vollfassaden sind zu mindestens 50 % mit Arten entsprechend der Artenliste 3 zu begrünen. Die Min-
destgröße für Pflanzbeete beträgt 0,5 m².

8.2 Auswahlliste standortgerechter Gehölzarten für die Pflanzgebote
Bei den aufgeführten Pflanzmaßnahmen sind die in den folgenden Artenlisten genannten Gehölzarten mit entsprechender
Mindestpflanzenqualität zu verwenden. Die Listen beinhalten standortgerechte und heimische Arten, die auch bei der son-
stigen Begrünung der Freiflächen bevorzugt zum Einsatz kommen sollten.

Artenliste 1: Laubgehölze
Pflanzmindestgröße : Hochstamm, 3xv, STU 10/12

                      Heister, 3xv, h 150-200
Acer campestre Feldahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Acer platanoides Spitzahorn
Betula pendula  Hängebirke
Carpinus betulus Hainbuche
Fagus sylvatica Rotbuche
Fraxinus excelsior Gewöhnliche Esche
Prunus avium Vogel-Kirsche
Pyrus pyraster Wildbirne
Quercus petraea Traubeneiche
Quercus robur Stieleiche
Sorbus aucuparia Vogelbeere
Tilia cordata Winter- Linde
Ulmus glabra Bergulme
Ulmus minor Feldulme

Artenliste 2: Obstgehölze
Pflanzmindestgröße: Hochstamm, 3xv, STU 8/10

Apfel-Sorten
„Borowinka“, „Eifeler Rambur“, „Harberts Renette“, „Linsenhofer Sämling“, „Lohrer Rambur“, „Schöner aus Boskoop“,
„Schöner aus Wiltshire“

Birnen-Sorten
„Kieffers Sämling“, „Kirschensaller Mostbirne“, „Palmischbirne“, „Wahlsche Schnapsbirne“, „Welsche Bratbirne“,
„Schweizer Wasserbirne“

Kirsch-Sorten
„Burlat“, „Große Schwarze Knorpel“, „Hedelfinger“, „Große Prinzessinnenkirsche“, „Maikirsche“, „Ochsenherzkirsche“,

      „Türkine“

Zwetschgen-Sorten
„Bühler Frühzwetschge“, „Hauszwetschge“, „Augustzwetschge“, „Lukas Frühzwetschge“

Artenliste 3: Fassadenbegrünung
       Vitis in Sorten
       Clematis in Sorten
       Hedera in Sorten
       Rosa in Sorten

      Spalierobst in Sorten

Artenliste 4: Sträucher für Schnitt- und freiwachsende Hecken
Pflanzmindestgröße: Str 2xv, h 60-100
       Acer campestre Feldahorn

       Carpinus betulus Hainbuche
Cornus mas Kornel-Kirsche
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Crataegus spec. Weißdorn
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen
Fagus sylvatica Rotbuche
Ligustrum vulgare Liguster
Ribes spec. Johannisbeere
Rosa spec. Rose
Sambuca nigra Schwarzer Holunder
Viburnum spec. Schneeball

8.3 Ausgleichsmaßnahmen und Flächen
Durch das Bauvorhaben ergibt sich ein Kompensationsbedarf von 7.472 m², der durch Abbuchung vom Ökokonto der Stadt
Prichsenstadt auszugleichen ist. Die Abbuchung erfolgt von der Ökokontofläche Flur-Nr. 178 Gemarkung Laub, mit einer
Flächengröße von 7.321 m² (Faktor 1:1). Bereits im Oktober 2009 wurde die Fläche nach erfolgreicher Durchführung der
Aufwertungsmaßnahmen in das Ökokonto der Stadt Prichsenstadt eingebucht, sodass ab diesem Zeitpunkt eine ökologische
Verzinsung erfolgte. Die Verzinsung (3 % pro Jahr über 9 Jahre) wird als Abschlag auf die zu erbringende Kompensation
wirksam. Nach Abschlag ist somit ein Kompensationsbedarf von 5.883 m² von der Ökokontofläche Flur-Nr. 178 abzubuchen.

Auf der Ökokontofläche wurden in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde folgende Aufwertungen vorgenommen:
- Oberbodenabtrag auf einem 15 m breiten Streifen neben dem Bachgehölz, in einer Stärke von ca. 20 cm, vereinzelt auch

tiefer bis 50 cm mit Abfuhr des Bodenmaterials.
- Freilegen vorhandener Dränagen und Ableitung des anfallenden Wassers im offenen Graben.
- Schaffung einer kleinen Bachaufweitung (ca. 100 m²), mit Uferabtrag im nördlichen Bereich.
- Pflanzung einer Esche (Hochstamm) autochthoner Herkunft in der südwestlichen Ecke der Fläche.
- Flächen werden der natürlichen Sukzession überlassen, d.h. auch Nutzungsverzicht im bestehenden Gehölzbereich. Bei
zu starker Verkrautung soll evtl. ein Mähgang ab Juli stattfinden, um Samenflug auf Nachbarflächen zu vermeiden.

8.4 Vollzugsfristen
Festgesetzte Begrünungsmaßnahmen auf Privatflächen sind innerhalb eines Jahres nach Bezugsfertigkeit abzuschließen.

8.5 Regenwasserbewirtschaftung
Im Planbereich anfallendes Niederschlags- und Oberflächenwasser sollte ortsnah versickert werden.
Hierzu ist bei der Gestaltung der öffentlichen und privaten Freiflächen der Versiegelungsgrad auf das unbedingt erforderliche
Maß zu beschränken. Die Belagswahl für die zu befestigenden Freiflächen hat sich primär auf die Verlegung versickerungsbe-
günstigte Beläge wie z.B. Pflaster mit Rasenfuge, wassergebundene Decke, Schotterrasen, Rasengittersteine etc. auszurich-
ten, soweit keine anderen Auflagen bestehen

Auf Dach- und Hofflächen gesammeltes Niederschlagswasser sollte nicht mit häuslichem Abwasser vermischt und nicht in die
örtliche Kanalisation eingeleitet werden. Eine Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser über die
belebte Bodenzone sollte angestrebt werden. Empfehlenswert wäre auch der Rückhalt von Niederschlagswasser durch Dach-
und Fassadenbegrünung sowie die Sammlung und Nutzung zur Bewässerung von Grünanlagen.

9.0 Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen (§ 44 Abs. 1 BNatSchG)
Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5
BNatSchG sind durchzuführen:

V 1 Bauzeitbeschränkung: Rodung von Gehölzen
Zum Schutz gehölzbrütender Vogelarten sind Gehölzrodungen im Baugebiet und im Bereich des Regenrückhalteteiches auf
ein Mindestmaß zu beschränken und nur außerhalb der Vogelbrutzeit im Winterhalbjahr, vom 01. Oktober bis einschließlich
28. Februar, gestattet.

V 2 Bauzeitbeschränkung: Abbruch der Scheune bzw. Entfernung potentieller Fledermausquartiere
Zum Schutz von gebäudebrütenden Vogelarten ist die bestehende Scheune im Geltungsbereich nur in den Wintermonaten, im
Zeitraum vom 01. Oktober bis einschließlich 28. Februar, und somit außerhalb der Brutzeit rückzubauen. Da nicht ausge-
schlossen werden kann, dass die Fledermausruhestätten hinter der Blechverkleidung der Scheunenfassade auch als Winter-
quartiere genutzt werden, ist die Blechverkleidung zeitig nach Aufgabe der Wochenstubenquartiere und vor Bezug der Win-
terquartiere, d.h. innerhalb der ersten beiden Oktoberwochen zu entfernen.

V 3 Bauzeitbeschränkung: Anlage Regenrückhalteteich und Regenwasserkanal
Die Arbeiten zum Bau des Regenrückhalteteichs und zur Leitungsverlegung des Regenwasserkanals haben zum Schutz von
Zauneidechsen ausschließlich während ihrer Winterruhe im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 01. April zu erfolgen.

V 4 Umhängen Vogelkasten
Am Rand des Alteichenbestandes auf Flur-Nr. 505 Gemarkung Prichsenstadt hängt ein Vogelkasten, der beim Bau des Re-
genrückhalteteiches ggf. entfernt werden muss. Um den Nistkasten als möglichen Vogelbrutplatz zu erhalten, ist dieser im
Winter an einen Baum im Alteichenbestand außerhalb des Eingriffsbereiches umzuhängen.

V 5 Vergämung von Zauneidechsen
Die für Zauneidechsen geeigneten Strukturelemente (Steinhaufen, Platten, Sandflächen u.ä.) im Umfeld der Scheune sind
Ende August/Anfang September, in der Aktivitätszeit der Zauneidechsen und nach Schlupf der Jungtiere, vorsichtig in Hand-
arbeit zu entfernen. Somit wird der Lebensraum unattraktiv für Zauneidechsen gestaltet und die Tiere können vergrämt wer-
den. Das maximal 50 m entfernte, vorher angelegte Ersatzhabitat (siehe Maßnahme CEF 2) kann von den vergrämten Zaun-
eidechsen selbstständig erreicht werden.

V 6 Schutz der Zauneidechsenlebensräume bei Verlegung Regenwasserkanal
Um Schädigungen von Zauneidechsen und ihren Ruhe- und Fortpflanzungsstätten zu vermeiden, sind bei der Verlegung des
Regenwasserkanals Eingriffe in den Bahndamm unzulässig. Bei einer Unterquerung des Bahndamms ist ein Sicherheits-
bereich von 10 m beidseitig der Bahngleise zwingend einzuhalten. Auch die Verlegung der Leitung im bestehenden Weg hat
ohne Eingriffe (Erdbewegung, Befahren, Lagerflächen) in die Wegränder und die dort vorhandenen Versteckstrukturen zu
erfolgen. Die Wegränder und die Schutzfläche am Bahndamm sind mit einem Bauzaun abzugrenzen und zu sichern.

V 7 Ökologische Baubegleitung
Die artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen sowie die Arbeiten zum Regenrück-
halteteich und zur Verlegung des Regenwasserkanals sind unter Aufsicht einer ökologischen Baubegleitung durchzuführen.

IV

VI

V

6,0

1089

25

260

5

6127-1107-006

4.0 Baugrundgutachten
Für die Erschließung des Plangebietes liegt ein Baugrundgutachten des „Geotechnischen Institutes Prof. Dr. Biedermann“,
i.d.F. vom 16.03.2017 vor (siehe Anlage 5 der Begründung zum Bebauungsplan). Darin wurde unter Pkt. 7.2 (Seite 8) bezüg-
lich des Geometrischen Berechnungsmodells festgestellt:

„Nach den Ergebnissen der sechs Rammkernsondierungen [zwischen 1,5 m und 2,2 m Tiefe] ist ein relativ einheitliches
Schichtenmodell mit überdeckenden Sanden und den darunter anstehenden Schluffen und Tonen bzw. Einheiten des Unteren
Keupers vorhanden.“

Hierzu ergänzend weist die Stadt Prichsenstadt darauf hin, dass sich die Baugrundverhältnisse in Prichsenstadt engteilig ab-
wechseln. Weiterhin wurden einzelne Bodenauffüllungen im bestehenden, nördlich angrenzenden Baugebiet „Ziegelgärten"
gefunden. Es ist daher unerlässlich die Untergrundverhältnisse für jedes Bauvorhaben mittels Bohrung zu erkunden.

5.0 Landwirtschaftliche Immissionen
Durch die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen ist insbesondere zur Erntezeit mit Staub-, Lärm- und Geruchs- 
immissionen zu rechnen.

6.0 Deutsche Bahn AG
Östlich an das Baugebiet angrenzend verläuft eine stillgelegte Bahntrasse. Gemäße Stellungnahme der Deutschen Bahn AG
vom 16.08.2017 sind folgende Hinweise in der Erschließungsplanung sowie im Genehmigungsfreistellungsverfahren bei den
einzelnen Bauvorhaben (insbesondere im Bereich der Bauparzellen 4 und 5) zu beachten:

Infrastrukturelle Belange:
Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur Instandhaltung und dem Unterhalt, in Zusammen-
hang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deutschen Bahn weiterhin zweifelsfrei und ohne Einschränkungen zu gewähren.

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Immissionen und Emissionen (insbesondere Luft-
und Körperschall, Erschütterungen, Abgase, Funkenflug, Bremsstaub, elektrische Beeinflussungen durch magnetische Felder
etc.), die zu Immissionen an benachbarter Bebauung führen können. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden
Immissionen sind erforderlichenfalls von der Gemeinde oder den einzelnen Bauwerbern auf eigene Kosten geeignete Schutz-
maßnahmen (Schallschutz) vorzusehen bzw. vorzunehmen.

Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbesondere Gleisen, müssen den Belangen der Sicherheit
des Eisenbahnbetriebes entsprechen.

Grundsätzlich gilt, dass Abstand und Art von Bepflanzungen so gewählt werden müssen, dass diese z. B. bei Windbruch nicht
in die Gleisanlagen fallen können. Diese Abstände sind durch geeignete Maßnahmen Rückschnitt u. a. ständig zu gewähr-
leisten. Der Pflanzabstand zum Bahnbetriebsgelände ist entsprechend der Endwuchshöhe zu wählen. Soweit von bestehen-
den Anpflanzungen Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebes und der Verkehrssicherheit ausgehen können, müssen diese
entsprechend angepasst oder beseitigt werden. Bei Gefahr in Verzug behält sich die Deutsche Bahn das Recht vor, die Be-
pflanzung auf Kosten des Eigentümers zurückzuschneiden bzw. zu entfernen.

Dach-, Oberflächen- und sonstige Abwässer dürfen nicht auf oder über Bahngrund abgeleitet werden. Sie sind ordnungsge-
mäß in die öffentliche Kanalisation abzuleiten. Einer Versickerung in Gleisnähe kann nicht zugestimmt werden. Bahneigene
Durchlässe und Entwässerungsanlagen dürfen in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden (DB Ril 836.4601 ff.). Eventuell
vorhandene Bahndurchlässe und dem Bahnkörper darf von geplanten Baugebieten nicht mehr Oberflächenwasser als bisher
zugeführt werden. Ein Zugang zu diesen Anlagen für Inspektions-, Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen ist sicherzu-
stellen.

Beleuchtungen und Werbeflächen sind so zu gestalten, dass eine Beeinträchtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Eisen-
bahnverkehrs (insbesondere Blendung des Eisenbahnpersonals und eine Verwechslung mit Signalbegriffen der Eisenbahn)
jederzeit ausgeschlossen ist.

Die Benutzung von Bahngrund als Zugang oder Zufahrt zum Baugrundstück kann nicht gestattet werden.

Ein gewolltes oder ungewolltes Hineingelangen in den Gefahrenbereich und den Sicherheitsraum der Bahnanlagen ist gemäß
§ 62 EBO unzulässig und durch geeignete und wirksame Maßnahmen grundsätzlich und dauerhaft auszuschließen.

Hinweise für Bauten nahe der Bahn:
Müssen bei einem Kraneinsatz Betriebsanlagen der Eisenbahn überschwenkt werden, so ist mit der DB Netz AG eine kosten-
pflichtige Kranvereinbarung abzuschließen, die mind. 8 Wochen vor Kranaufstellung zu beantragen ist.

Baumaterial, Bauschutt etc. dürfen nicht auf Bahngelände zwischen- oder abgelagert werden.

Lagerungen von Baumaterialien entlang der Bahngeländegrenze sind so vorzunehmen, dass unter keinen Umständen Bau-
stoffe/Abfälle in den Gleisbereich (auch durch Verwehungen) gelangen.

Es wird darauf hingewiesen, dass auf oder im unmittelbaren Bereich von DB Liegenschaften jederzeit mit dem Vorhandensein
betriebsnotwendiger Kabel, Leitungen oder Verrohrungen gerechnet werden muss. Eine Kabel- und Leitungsanfrage ist früh-
zeitig vor Baubeginn bei DB Immobilien anzufragen.

Es wird auf die Sorgfaltspflicht des Bauherrn verweisen. Für alle zu Schadensersatz verpflichtenden Ereignisse, welche aus
der Vorbereitung, der Bauausführung und dem Betrieb des Bauvorhabens abgeleitet werden können und sich auf Betriebsan-
lagen der Eisenbahn auswirken, kann sich eine Haftung des Bauherrn ergeben.

10.0 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität
(vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG)
Folgende Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) sind durchzuführen,
um Beeinträchtigungen lokaler Populationen zu vermeiden:

CEF 1 Aufhängen von Fledermauskästen
Als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme sind in dem Alteichenbestand auf Flur-Nr. 505 Gemarkung Prichsenstadt, welcher an
den geplanten Regenrückhalteteich angrenzt, außerhalb des Eingriffsbereiches 3 Fledermaus-Spalten-Kästen vor Abbruch
des Scheunengebäudes aufzuhängen.

CEF 2 Anlage eines Ersatzhabitates für Zauneidechsen
Für das verlorengehende Zauneidechsen-Habitat im Bereich der Scheune ist als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme in direk-
ter Nähe zum Geltungsbereich des Bebauungsplans, auf dem Wiesenstreifen Flur-Nr. 1089 Gemarkung Prichsenstadt, ein
Lesesteinhaufen mit Totholz und offenen, sandigen Flächen als Ersatzhabitat für Zauneidechsen fachgerecht anzulegen. Der
Steinhaufen sollte mind. 3 m x 1 m groß sein und an einem sonnigen Standort nicht mehr als 50 m vom Eingriffsort entfernt
liegen, damit er von den Zauneidechsen selbständig erreicht werden kann. Das verwendete Gesteinsmaterial muss zu ca.
80 % eine Korngröße von 20 - 40 cm aufweisen. Zudem ist der Steinhaufen 0,5 m bis 1 m tief einzugraben und soll min-
destens 0,5 m über den Erdboden hinaus ragen. Der anfallende Bodenaushub kann auf der Nordseite ausgebracht werden.
Als Versteckmöglichkeiten sind auf der Nordseite des Steinhaufens zudem 2 standortgerechte, einheimische Sträucher als
vertikale Struktur zu pflanzen.

11.0 Einfriedungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO)
Einfriedungen sind grundsätzlich dem Geländeverlauf anzupassen.

Straßenseitig:
Höhe max. 1,2 m
Die Verwendung von Maschendrahtzaun ist nicht zulässig.

Einfriedungen zur offenen Landschaft:
Begrünung mit lebenden Hecken aus standortheimischen Straucharten (vgl. Artenliste 4), alternativ hinterpflanzte Drahtge-
flecht- bzw. Metallgitterzäune und sonstiger begrünter Sichtschutz (keine Nadelgehölze).
Höhe max. 2,0 m
Sockelmauern sind an den Grundstücksgrenzen unzulässig.

Um eine künftige Erweiterung des Baugebietes in westlicher Richtung zu ermöglichen, sind von den privaten Grundstücken
der Bauparzellen 1, 13, 14, 15 aus keine direkten Zugänge oder Zufahrten auf den bestehenden Wirtschaftsweg Fl.Nr. 1092
sowie den geplanten westlich angrenzenden Anwandweg (Fl.Nr. 1091) zulässig.

12.0 Bewegliche Abfallbehälter
(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO)
Bewegliche Abfallbehälter (z.B. Mülltonnen) sind in Garagen, Nebengebäuden oder anderen geschlossenen Nebenanlagen

 abzustellen. Dies gilt nicht, wenn diese vom öffentlichen Straßenraum aus nicht einsehbar sind (z.B. aufgrund Bepflanzung).

13.0 Stellplätze (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 47, 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO)
Auf allen Baugrundstücken sind je Wohneinheit mindestens 2 KFZ-Stellplätze zu errichten, wobei der Stauraum vor den Gara-
gen nicht angerechnet wird. Vor den Garagen ist ein Stauraum von 5,0 m einzuhalten. Dabei darf der Mehrzweckstreifen/Fuß-
weg nur durch eine Zufahrt je Bauparzelle unterbrochen werden. Die genaue lagemäßige Verortung der Straßenraumgliede-
rung und die maximal mögliche Breite der Zufahrten sind in der Erschließungsplanung vorzunehmen.

14.0 Abstandsflächen (Art. 6 BayBO)
Die Abstandsflächen sind nach BayBO einzuhalten.

15.0 Geländeauffüllungen und Abgrabungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)
Entlang der Grundstücksgrenzen ist das natürliche Gelände zu erhalten. Zudem ist der Übergang zu den jeweiligen Nachbar-
grundstücken von der Höhe her ohne Versatz auszubilden.

16.0 Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Für das Baugebiet „Ziegelgärten VI“ in Prichsenstadt wurde ein schalltechnisches Gutachten von Auktor Ingenieur GmbH vom
15.05.2017 erstellt, welches Bestandteil des Bebauungsplanes ist (siehe Anlage 4 der Begründung zum Bebauungsplan).

Hierin wurde im Plangebiet umliegenden Sport- und Freizeitveranstaltungen verursachten Emissionen sowie durch den um-
liegenden Verkehrslärm verursachten Immissionen im geplanten Baugebiet beurteilt.

Als Ergebnis sind folgende Festsetzungen zur Einhaltung der Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV bei Veranstaltungen in
der Mehrzweckhalle erforderlich:

"Für die Außenflächen ist das resultierende Mindestschalldämmmaß R`w,res von 25 dB auf allen Grundstücken im Plangebiet
einzuhalten.

Fenster zur Belüftung von Aufenthaltsräumen sind zur schallabgewandten Seite anzuordnen. Ist kein Fenster zur Belüftung
möglich, ist eine fensterunabhängige Gebäudelüftung vorzusehen."

HINWEISE
1.0 Auffinden von Bodendenkmälern (Art. 8 DSchG)

Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine bekannten Bau- und Bodendenkmäler. Am südlichen Rand des Geltungsberei-
ches angrenzend befindet sich das Bodendenkmal D-6-6128-0050 (Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung). Am
Montag dem 13.11.2017 fand in Abstimmung zwischen der Stadt Prichsenstadt und dem Landesamt für Denkmalpflege eine
Probegrabung statt. Demnach hat die Probegrabung gezeigt, dass keine Bodendenkmalsubstanz mehr erhalten ist, die wei-
tere bodendenkmalfachliche Untersuchungen nötig macht. Die aufgedeckten Strukturen lieferten keine Hinweise auf erhaltene
Reste einer vor- und frühgeschichtlichen Siedlung im untersuchten Bereich. Dennoch ist zur Sicherung von obertägig nicht
mehr sichtbaren Bodendenkmälern auf folgendes hinzuweisen:

Art. 8 Abs. 1 DSchG: Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde
oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des
Grundstücks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Ver-
pflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsver-
hältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

Art. 8 Abs. 2 DSchG: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzei-
ge unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortset-
zung der Arbeiten gestattet.

2.0 Grund- bzw. Stauwasser
Für die Erschließung des Plangebietes liegt ein Baugrundgutachten des „Geotechnischen Institutes Prof. Dr. Biedermann“,
i.d.F. vom 16.03.2017 vor (siehe Anlage 5 der Begründung zum Bebauungsplan). Darin wurde unter Pkt. 6.6 (Seite 8) festge-
stellt:

„Es wurde in allen 6 Rammkernsondierungen bis in die erreichten Endtiefen [zwischen 1,5 m und 2,2 m] kein Grundwasser
angetroffen,  es muss jedoch bei länger andauernden Nässeperioden mit Stau-, Schicht- und Sickerwasser gerechnet werden
da diese sich auf den Tonen des Keupers stauen können.“

Dies deckt sich mit Beobachtungen der Stadt Prichsenstadt, wonach im bestehenden, nördlich angrenzenden Baugebiet
„Ziegelgärten“ Probleme bezüglich oberflächennahen Stauwassers bekannt sind. Demnach sind bei Gebäuden, die in den
Untergrund eingreifen, Maßnahmen zur Abdichtung gegen von außen drückendes Wasser und aufsteigendes Sickerwasser
(z.B. „weiße Wanne“) zu empfehlen.

Da die genaue Lage des Grundwasserspiegels nicht bekannt ist, ist es unerlässlich die Untergrundverhältnisse für jedes Bau-
vorhaben mittels Bohrung zu erkunden.

Gemäß Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Aschaffenburg vom 06.11.2017, sind gezielte Grundwasserabsenkungen
nicht vertretbar.

3.0 Fremdwasser
Gemäß Stellungnahme des Wasserwirtschaftsamtes Aschaffenburg vom 06.11.2017, ist darauf zu achten, dass Fremdwasser
(z.B. Quell-, Drän- und Schichtwasser sowie Niederschlagswasser) nicht der Kanalisation zugeführt werden.

CEF1

VERFAHRENSVERMERKE
1.0 Der Stadtrat hat am 09.06.2016 die Aufstellung des Bebauungsplanes "Ziegelgärten VI" Prichsenstadt beschlossen. Der Auf-

stellungsbeschluss wurde am 10.06.2016 ortsüblich bekanntgemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

Die vorgezogene Bürgerbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB fand vom 10.07.2017 bis 11.08.2017 statt.
Die vorgezogene Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB fand vom
10.07.2017 bis 11.08.2017 statt.

Der Stadtrat hat am 07.12.2017 die Billigung und Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes mit Begründung i.d.F.
vom 07.12.2017 beschlossen. Dieser wurde gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 22.01.2018 bis 23.02.2018 öffentlich
ausgelegt. Ort und Dauer der Auslegung wurden am 13.01.2018 ortsüblich bekanntgemacht. Die Beteiligung der Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte mit Schreiben vom 15.01.2018.

2.0 Am 15.03.2018 beschloss der Stadtrat den Bebauungsplan mit Begründung in der Fassung vom 15.03.2018 als Satzung
(§ 10 Abs. 1 BauGB).

3.0 Die Satzung über den Bebauungsplan wurde am 20.03.2018 ausgefertigt. Der Satzungsbeschluss wurde am 24.03.2018 orts-
üblich bekanntgemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). Der Bebauungsplan mit Begründung ist mit der Bekanntmachung rechtsverbind-
lich geworden und wird seitdem zu den allgemeinen Dienststunden im Stadtbauamt zu jedermanns Einsicht bereitgehalten.
Auf die Rechtsfolgen der §§ 44 und 215 BauGB ist hingewiesen worden.

Prichsenstadt, den  . . . . . . . . . .
Stadt Prichsenstadt
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